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Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 28.02.2018 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Zasowk, 
 
Ihre Anfrage vom 09.02.2018 an die Stadtverordnetenversammlung wurde 
mir zur Beantwortung übergeben.  
 
Frage 1: 
Wie viele in Cottbus ansässige bzw. untergebrachte Flüchtlinge sind aktuell 
zum Familiennachzug berechtigt? 

 
Antwort zu Frage 1:  

Eine Zahl kann hier nicht ermittelt werden. Es ist so, dass Flüchtlinge zum 

privilegierten Familiennachzug berechtigt sind wenn die fristwahrende 

Anzeige drei Monate nach Anerkennung als Flüchtling erfolgt ist. 

Eine fristwahrende Anzeige kann in der Ausländerbehörde, über ein 

Webportal oder über die Botschaft erfolgen. Somit kann die Stadt Cottbus 

gar keine Zahlen benennen. Darüber hinaus haben nicht alle Flüchtlinge 

Ehepartner und Kinder und nicht alle Berechtigten haben eine fristwahrende 

Anzeige gestellt. 

 
Frage 2:  
Ist der Stadtverwaltung bekannt, um wie viele nachzugsberechtigte 
Familienmitglieder es sich handelt? 

 
Antwort zu Frage 2: 

Auch hier ist es nicht möglich, eine Zahl zu ermitteln. 

 
Frage 3: 
Wie viele sogenannte subsidiär geschützte Flüchtlinge sind von der o.g. 
Regelung betroffen?  

 
Antwort zu Frage 3: 

Alle subsidiär schutzberechtigten Personen sind von der Regelung betroffen 

Anträge auf Familiennachzug zu einem subsidiär Schutzberechtigten können 

mangels Rechtsgrundlage derzeit nicht beschieden werden und haben keine 

Aussicht auf Erfolg. 
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4. Frage:  
Ist der Stadtverwaltung bekannt, um wie viele nachzugsberechtigte Familienmitglieder es sich in dieser 
Personengruppe handelt?  

 
Antwort zu Frage 4: 

Es ist nicht möglich eine Zahl zu ermitteln. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Thomas Bergner 
Dezernent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


